
Z ur Brauchbarkeit einer technischen
Anlage gehört nicht nur das Ein-
schalten, sondern auch das Verändern

von Betriebsparametern nach einer späteren
Nutzungsänderung oder -erweiterung. Um
dies dem Kunden und dem Unternehmen,
welches die Veränderungen vornimmt, zu
ermöglichen, bedarf es aussagefähiger und
nachvollziehbarer Bestandsunterlagen bzw.
Dokumentationen. Aber auch die rechtliche
Situation (z. B. Produkthaftungsgesetz, TA-
Abfall etc.) sollte das Vorhandensein sol-
cher Unterlagen erzwingen, will der Anla-
genbauer Risiko, Ärger oder unnütze Dis-
kussionen vermeiden. In der derzeitigen
Rechtsauffassung gelten Benutzerinforma-
tionen für technische Produkte als Stand der
Technik. Auch eine Anlage besteht aus ei-
ner Verkettung von Produkten. Für die
Grundinformationen zu Inhalt und Gliede-
rung von diesen Informationen gibt es di-
verse Normungen; z. B. DIN EN 292, DIN

EN 60204, VDE 113, DIN V 8418, DIN V
66055, VDI E 4500 Bl. 1 bis 3. Hier hapert
es jedoch oftmals gewaltig bei den Unter-
lagen, die die Ersteller haustechnischer An-
lagen ihren Kunden – wenn überhaupt –
übergeben.

Inhalte einer technischen 
Dokumentation
Eine technische Dokumentation sollte fol-
gende Informationen enthalten.

Betriebsinterne technische Dokumen-
tation
● Hier steht das Pflichtenheft an erster Stel-
le. Nur so ist der Nutzer in der Lage fest-
zustellen, ob Anlage bzw. Produkt die be-
stellte und bezahlte Leistung bringt. Die Ge-
währleistung der geforderten Funktion kann
somit überprüft werden.
● Die Konstruktionsunterlagen oder Be-
standszeichnungen ermöglichen es, Ände-
rungen, Erweiterungen und Instandset-
zungsmaßnahmen gezielt und problemlos
zu planen und durchzuführen.
● Mit Hilfe der Betriebsanweisung wird ein
ordnungsgemäßer, wirtschaftlicher und un-
fallsicherer Betrieb der Anlage ermöglicht.
● Arbeitsanweisungen sollen es dem nut-
zereigenen Instandhaltungspersonal ermög-
lichen, Arbeiten im Rahmen der Instand-

haltung problemlos aus-
zuführen. Hierdurch wird
auch eine aufwendige
Einweisung bzw. Schu-
lung dieses Personals re-
duziert. Dies wiederum
führt zu Kostenein-
sparungen bei Anbieter
bzw. Ersteller und beim
Anwender der Anlagen.
● Die Qualitätssiche-
rungsdokumentation er-
möglicht es dem Nutzer,
den Betrieb der Anlage
auf dem höchstmögli-
chen Qualitätsstandard
zu halten. Hierdurch wird
ein wirtschaftliches Be-
treiben ermöglicht, auch
in der Zukunft.

● Mit Hilfe der Umweltschutzdokumentati-
on kann der Nutzer feststellen, welche Ab-
fallnummer ein zu entsorgendes Teil hat.
Hier helfen die vom VDMA-AIG heraus-
gegebenen Blätter sowie die Abfallschlüs-
selnummern in den einschlägigen Veröf-
fentlichungen.

Dokumentation für den Nutzen des 
Produktes
● Betriebs- und Gebrauchsanweisungen
● Herstellerangaben wie Bezeichnungen,
Fabrikate, Typen, Datenblätter, Leistungs-
meßprotokolle, bestimmungsgerechte Ver-
wendung, Warnungen über Restgefahren
und Mißbrauch (im Sinne des Produkthaf-
tungsgesetzes), Angaben über Transport,
Inbetriebnahme, Einarbeitungen, Rüsten,
Verwendung, Handhabung, Instandhaltung
mit definierten Aufwandszeiten für War-
tung, Inspektion und Instandsetzungen,
Wartungs- und Inspektionsintervalle,
Störungs- und Abweichungssuchanleitun-
gen, Recycling bzw. umweltgerechte Ent-
sorgung.
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Anlagendokumentation

Was man Schwarz 
auf Weiß besitzt . . .

Reiner Lubitz*

Kunden kaufen keine Tech-
nologien, sondern Nutzen.

Dies trifft auch auf Anlagen
der technischen Gebäude-

ausrüstung zu. Wie aber
kann die Nutzbarkeit der An-
lage „nachgelesen“ werden
– auch noch nach Jahren?

Unser Autor beschreibt, was
alles zu den Bestandsunter-

lagen gehören sollte.
Die Bereitstellung einer Dokumentation zur Sicherheit des Anla-
generstellers und des -nutzers kann sowohl in Schriftform als
auch auf Datenträger erfolgen

* Dipl.-Ing. Reiner Lubitz ist Leiter der Abtlg. Haus-
technik, Technische Anlagen, bei Quelle, Gustav-
Schickedanz-AG, Tel. (09 11) 54 65 25



Ordnung einer technischen 
Dokumentation
Zweckdienlicherweise ist eine technische
Dokumentation in vier Gruppen aufzutei-
len.
1. Allgemeines
2. Bedienung, Schulung, Einweisung
3. Technische Unterlagen
4. Instandhaltung
Die erforderliche Seitennume-
rierung richtet sich nach dieser
Gliederung, z. B. Gruppe 2 –
Blatt 2.01 bis 2.XX

Gruppe 1 – Allgemeines
Hier finden wir ein Gesamtin-
haltsverzeichnis sowie ein
gruppenspezifisches Inhalts-
verzeichnis, die Ablichtun-
gen der Baugenehmigun-
gen bzw. eine Aufstellung 
aller Genehmigungs- und 
Zulassungsvorschriften, das
Pflichtenheft, die Umwelt-

schutzdokumentation, die Qualitätssiche-
rungsdokumentation, Abnahme-, Lei-
stungsprotokolle, Einweisungs- und
Schulungsnachweise, Anlagenauflistung
mit Anlagennummern etc.

Gruppe 2 – Bedienung
Ein gruppenspezifisches Inhaltsverzeichnis
ist hier vorgeheftet. Wir finden in der Grup-
pe die Bedienungs- bzw. Betriebsanwei-

sungen und die für die Schulung des Be-
treiberpersonals genutzten Schulungsunter-
lagen, Hinweise auf die entsprechenden
UVV'en und Hinweise auf sicherheitsrele-
vanten Maßnahmen beim Betreiben, Inbe-
trieb- und Außerbetriebsetzen der Anlagen. 

Gruppe 3 – Technische Unterlagen
Auch hier ist ein gruppenspezifisches In-
haltsverzeichnis vorzuheften.

Abgelegt sind alle „techni-
schen Unterlagen“ einschließ-
lich der Ersatzteilkataloge, Be-
zugsquellenhinweise, Empfeh-
lungen für Bevorratungsmen-
gen, gegliedert nach
Lieferzeiten, Standzeiten und
Kosten.

Gruppe 4 – Instandhaltung
In dieser, ebenfalls mit einem
spezifischen Inhaltsverzeich-
nis versehenen Gruppe alle
Angaben zu finden, die für ei-
ne ordnungsgemäße Instand-
haltung notwendig sind.
Außerdem Fehlersuchanlei-
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In der Leistungsübersicht sind die Daten der Anlagenteile aufgeführt

Zur Anlagendokumentation gehört auch eine Auflistung von Aufwands-
zeiten zur Wartung der Anlagenkomponenten



tungen, Blätter für Abweichungsanalysen
bei umweltempfindlichen Anlagen sowie
Hinweise auf Umweltschutz- und Unfall-
verhütungsmaßnahmen.

Wir erkennen, daß diese Gruppenaufteilung
für den Anlagennutzer einen großen Vorteil
bietet. Er kann einzelne Gruppen aus der
Gesamtdokumentation bedarfsgerecht den
einzelnen Betriebsabteilungen zukommen
lassen, ohne sie mit dort nicht benötigten
Informationen zu belasten oder – kopiert –
mehreren Gruppen zugänglich machen. Da-
durch ist jede Gruppe für sich voll aussa-
gefähig.

Datenträger
Selbstverständlich ist eine solche Doku-
mentation außer auf Papier auch auf elek-
tronischen Datenträgern möglich. Mit dem
Anwender ist jedoch vorher abzustimmen,
welche Programme, Dateiformate, Be-
triebssysteme, Datenträger und Übertra-
gungsmedien zur Verfügung stehen.

N icht erst die in der Bundesrepublik
seit dem 1. 1. 1990 geltende EG-
Richtlinie Produkthaftung (Nr.

85/374 vom 25. 7. 1985), sondern schon 
§ 823 BGB fordert Herstellerhaftung. Dem-

nach hat der Hersteller für eine vollständi-
ge und verständliche Anleitung des Benut-
zers zum sachgemäßen und gefahrlosen
Verwenden des Produktes zu sorgen. Auch
für Instruktionsfehler gilt die Umkehr der
Beweislast. Ist die Benutzerinformation
mangelhaft und hätte eine vollständige, dem
Stand der Technik entsprechende Aus-
führung den Schaden vermieden, so gilt dies
als ursächlich und verpflichtet zum Scha-
denersatz. Auch ein unwirtschaftliches Be-
treiben wegen fehlender Hinweise (z. B.
Qualitätssicherungsdokumentation) ist ein
Schaden, der zu einem Schadenersatzan-
spruch führen kann. ❏
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Mittels einer Fehlersuchanleitung wird das Bedienungspersonal bei
Anlagestörungen unterstützt . . .

. . . während es mit
Hilfe einer Auflistung der Wartungsin-
tervalle den Anlagebetrieb gewährleistet

Die Umweltschutzdokumentation erleichtert dem Betreiber die Entsorgung von Anlageteilen


